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Beschlussvorlage: I-010/24 StVV 

Geschäftsbereich/Dezernat Geschäftsbereich I - Finanzmanagement, 
Wirtschaftsentwicklung & Soziales 

Fachbereich Fachbereich 20 - Finanzmanagement 

Beratungsgegenstand: 

Festlegung des kalkulatorischen Zinssatzes der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz ab dem 
01.01.2025 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
Neufestsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes auf 2,1 % bis auf Widerruf 
 
 

 
_________________ 
     Tobias Schick 
     Oberbürgermeister 
 

 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     

 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     

 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 

Kalkulatorische Zinsen als Kostenart in der Kostenrechnung stellen den Gegenwert für die 
Nutzung des im Vermögen gebundenen Kapitals dar. Dieser findet in den gebühren- 
kalkulierenden Bereichen Anwendung. Nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ist das im 
Anlagevermögen gebundene Kapital zu verzinsen. Das Kommunalabgabengesetz für das 
Land Brandenburg sieht nach § 6 Absatz 2 bei der Ermittlung der Höhe von Benutzungs-
gebühren den Ansatz kalkulatorischer Zinsen vor. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss Nr. I-010-21 den aktuell geltenden 
kalkulatorischen Zinssatz in Höhe von 1,5 % ab dem Jahr 2022 beschlossen. Dieser ist 
entsprechend Dienstanweisung zur Durchsetzung der Kostenrechnung innerhalb der 
Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz zu überprüfen und ggf. anzupassen. Aufgrund der 
derzeitigen Zinssituation ergibt sich eine Abweichung zum bisher geltenden Zinssatz, die eine 
Neufestsetzung erforderlich macht. 
 
Die Durchschnittsrendite der letzten 10 Jahre beträgt 0,553 %. 
Als Vergleichswert zum Anlagezins dienen die tatsächlichen Zinssätze für Darlehens-
verpflichtungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz, wonach sich ein aktueller Durchschnittswert in 
Höhe von 2,149 % ergibt. 
 
Es ist ein Zinssatz als angemessen anzusehen, der einerseits den durchschnittlichen Zinssatz 
für langfristige Geldanlagen nicht unterschreitet und andererseits den durchschnittlichen 
Zinssatz für langfristige Kredite nicht überschreitet. Daher wird vorgeschlagen, den 
kalkulatorischen Zinssatz für die Stadt Cottbus/Chóśebuz in Höhe von 2,1 % ab dem Jahr 
2025 festzulegen. 
 
 

  

Finanzielle Auswirkung 

Finanzielle Auswirkungen: 

1. Gesamtkosten 

- 

2. Sicherstellung der Finanzierung 

- 

3. Folgekosten 

-___________ 
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1. Haushaltsmäßige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt:  Ja  Nein 

Ergebnishaushalt: gebührenkalkulierende Bereiche 

Mehrerträge zu 1,5 %:     250.000 €      

Aufwand:       

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto 

Einzahlungen:       

Auszahlungen:       

2. Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen: 

Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto 

Erträge:       

Aufwand:       

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto 

Einzahlungen:       

Auszahlungen: 

       

 
 

Stellungnahme der Fachbereiche 

    
 

 

Beratungsfolge Termin Status Zuständigkeit 
 
Dienstberatung 
Oberbürgermeister 

30.04.2024 öffentlich Vorberatung 

 
Ausschuss für Haushalt und 
Finanzen 

21.05.2024 öffentlich Vorberatung 

 
Hauptausschuss 22.05.2024 öffentlich Kenntnisnahme 
 
Stadtverordnetenversammlung 29.05.2024 öffentlich Entscheidung 
 
 
 
Ortsbeiräte: 
 

☐ OBR Branitz ☐ OBR Dissenchen/Schlichow ☐ OBR Döbbrick/Maiberg 
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☐ OBR Gallinchen ☐ OBR Groß Gaglow ☐ OBR Kahren 

☐ OBR Kiekebusch ☐ OBR Merzdorf ☐ OBR Saspow 

☐ OBR Sielow ☐ OBR Skadow ☐ OBR Willmersdorf 
 
 
Bürgervereine: 
 

☐ Mitte ☐ Sandow ☐ Spremberger Vorstadt 

☐ Madlow / Sachsendorf ☐ Ströbitz ☐ Schmellwitz 
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